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Rechtssatz

Ein "gastronomischer Speisenzustellbetrieb" (hier: Pizzeria, mit dem Schwergewicht des Verkaufes über die Gasse) hält

sich im Rahmen der Versorgungsbedürfnisse der dort lebenden Bevölkerung und damit des im Wohngebiet allgemein

Üblichen und im Zweifel daher Zulässigen. Ein solcher "gastronomischer Speisenzustellbetrieb" ist daher schon

deshalb auch im Mischgebiet gem § 14 Abs 4 Vlbg RPG zulässig, ohne daß gesondert die Frage geprüft werden müßte,

ob es sich um einen "nicht störenden Kleinbetrieb" iSd § 14 Abs 4 Vlbg RPG handelt.
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